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GEBÜHRENSATZUNG 
 

zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Everswinkel 
 

in der Fassung der 2. Änderung 
 
 

§ 1 
Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde Abwas-

sergebühren  nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Everswinkel 

vom 17.12.2009 stellt die Gemeinde zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem 
Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen 
Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öf-
fentliche Einrichtung zur Verfügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehö-
ren der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ord-
nungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläran-
lagen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, das für die Abwasserbeseitigung ein-
gesetzte Personal).  

 
(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Ein-

heit, die auch bei der Bemessung der Abwassergebühren zugrunde gelegt wird.  
 

 
§ 2 

Abwassergebühren 
 

(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde 
nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur De-
ckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW. 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet: 
 

- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 LWG NRW) 

 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 65 Abs.1 

Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 
 
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde umgelegt 

wird (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW). 
 

(3) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG 
NRW). 
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§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz- und Niederschlagswasser  (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, 
Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm im 
Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 4).  
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter 

der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen 
Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirk-
sam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 5).  

 
§ 4 

Schmutzwassergebühren 
 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerbli-

chen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlosse-
nen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) 
Schmutzwasser.  

 
(2) Die Gebühr beträgt ab dem 01.01.2010 je m³ Schmutzwasser jährlich 2,35 € ein-

schließlich Abwasserabgabe.   
 

Vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007 beträgt die Gebühr je m³ Schmutzwasser jähr-
lich 2,24 € einschließlich Abwasserabgabe;   
 
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 beträgt die Gebühr je m³ Schmutzwasser jähr-
lich 2,26 € einschließlich Abwasserabgabe;   
 
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 beträgt die Gebühr je m³ Schmutzwasser jähr-
lich 2,28 € einschließlich Abwasserabgabe.   
 

(3) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversor-
gungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene 
Wassermenge (§ 4 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar ver-
brauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die gemeindliche Ab-
wasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 6). 

 
(4) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler er-

mittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser 
gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. 
Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird  
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die Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des 
Vorjahres geschätzt. 

 
(5) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brun-

nen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennach-
weis durch einen auf seine Kosten eingebauten und ordnungsgemäß funktionieren-
den Wasserzähler zu führen. Den Nachweis über den ordnungsgemäß funktionie-
renden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichti-
gen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde 
berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. 
auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnah-
memengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der 
Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Ge-
meindegebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert. 

 
(6) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

nachweisbar verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen abgezogen. Von 
dem Abzug sind Wassermengen bis zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen. Der Abzug 
der verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen ist innerhalb von 4 Wo-
chen nach Zustellung des jeweiligen Abgabebescheides geltend zu machen; der 
Nachweis obliegt dem Gebührenpflichtigen. Auf Antrag wird bei landwirtschaftlichen 
Betrieben mit Großviehhaltung die Wassermenge um 8 cbm pro Jahr für jedes 
Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Stückzahl am Stichtag der Vieh-
zählung des vorletzten Kalenderjahres. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, den 
Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen durch einen auf 
seine Kosten eingebauten ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu füh-
ren. Den Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler ob-
liegt dem Gebührenpflichtigen. Ist der Einbau eines Wasserzählers im Einzelfall 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare 
Unterlagen zu führen, aus denen sich insbesondere ergibt, aus welchen nachvoll-
ziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht 
zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Un-
terlagen müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf 
dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen durchzuführen. Soweit der Ge-
bührenpflichtige aus diesem Grund mittels eines speziellen Gutachtens den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vor-
gehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen.  

 
(7) Bei Anschluss an die Kanalisation nach Inkrafttreten dieser Satzung wird für den 

Rest des Jahres und für das folgende Jahr die der Gebührenberechnung zugrunde-
liegende Wassermenge wie folgt festgesetzt: 

 
a) für Haushalte mit einer Person     auf   48 cbm 
b) für Haushalte mit zwei Personen     auf   85 cbm 
c) für Haushalte mit drei Personen     auf  115 cbm 
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d) für Haushalte mit vier Personen     auf 140 cbm 
e) für Haushalte mit mehr als vier Personen 
 und für jede weitere Person     auf   25 cbm 
f) für Handwerks- und Gewerbebetriebe ohne gewerbliche Abwässer 

 aa) mit 2 - 8 Beschäftigten     auf  20 cbm 
 bb) mit mehr als 8 Beschäftigten    auf   33 cbm 

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadrat-

meterzahl der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Grundstücksfläche, 
von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden ab-
flusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht lei-
tungsgebundene abflusswirksame Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von be-
bauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Nieder-
schlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann.  

 
(2) Die Gebühr beträgt ab dem 01.01.2012 für jeden Quadratmeter bebauter bzw. über-

bauter und/oder befestigter und abflusswirksamer Fläche i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,40 
Euro. 

 
 Vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007 beträgt die Gebühr für jeden Quadratmeter be-

bauter bzw. überbauter und/oder befestigter und abflusswirksamer Fläche i.S.d. Abs. 
1 jährlich 0,38 Euro; 

 
 vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 beträgt die Gebühr für jeden Quadratmeter be-

bauter bzw. überbauter und/oder befestigter und abflusswirksamer Fläche i.S.d. Abs. 
1 jährlich 0,39 Euro; 

 
 vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 beträgt die Gebühr für jeden Quadratmeter be-

bauter bzw. überbauter und/oder befestigter und abflusswirksamer Fläche i.S.d. Abs. 
1 jährlich 0,39 Euro; 

 
 vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 beträgt die Gebühr für jeden Quadratmeter be-

bauter bzw. überbauter und/oder befestigter und abflusswirksamer Fläche i.S.d. Abs. 
1 jährlich 0,39 Euro; 

 
 vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 beträgt die Gebühr für jeden Quadratmeter be-

bauter bzw. überbauter und/oder befestigter und abflusswirksamer Fläche i.S.d. Abs. 
1 jährlich 0,41 Euro. 

 
(3) Teilversiegelte Flächen werden mit einer Ermäßigung von 30 % bei der Erhebung 

der Niederschlagswassergebühr berücksichtigt. Teilversiegelt sind Flächen, die eine 
überwiegende Wasserdurchlässigkeit oder eine nicht unerhebliche Rückhaltung von 
Niederschlagswasser zulassen, welches somit im Boden gespeichert und dem 
Grundwasser bzw. dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden kann. Zu  
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den teilversiegelten Flächen gehören lückenlos begrünte Dächer mit Notüberlauf an 
das öffentliche Kanalnetz und einer Aufbaustärke von mindestens 6 cm, Rasengit-
terstein sowie Porenbetonstein und Pflaster mit ablauffähigen Fugen (sog. Öko-
pflaster) und Schotterflächen (wassergebundene Decke). Auf Verlangen der Ge-
meinde hat der Gebührenpflichtige den Nachweis der Versickerungsfähigkeit des 
Unterbaus zu erbringen. 

 
(4) Niederschlagswasser von an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flä-

chen, welches vor der Einleitung in den Kanal in Auffangbehälter eingeleitet wird, 
kann für Eigenzwecke auf dem Grundstück als Brauchwasser genutzt werden. Die 
zu diesem Zweck notwendige Hausleitungsanlage muss den jeweils in Betracht 
kommenden Regeln der Technik entsprechen. Die Verantwortlichkeit für die ord-
nungsgemäße Errichtung und den ordnungsgemäßen Betrieb derartiger Brauch-
wasseranlagen trägt der jeweilige Betreiber. Werden auf dem Grundstück entspre-
chende Anlagen betrieben, aus denen Schmutzwasser anfällt (z.B. durch Verwen-
dung als Wasch- oder Toilettenspülwasser) und der öffentlichen Abwasseranlage 
zugeführt, wird hierfür eine Schmutzwassergebühr erhoben. Die Wassermenge ist 
von dem Gebührenpflichtigen durch Messung nachzuweisen. Für die anfallenden, 
der öffentlichen Abwasseranlage zugeleiteten Schmutzwassermengen (z.B. durch 
Verwendung als Wasch- oder Toilettenspülwasser) reduziert sich die für die Erhe-
bung der Niederschlagswassergebühr maßgebliche Fläche, von der das Oberflä-
chenwasser in die Anlage gelangt, um 30 %, wenn das Fassungsvolumen der An-
lage mindestens 20 Liter je m² angeschlossener Fläche beträgt und die Anlage ein 
Mindestrückhaltevolumen von 3 m³ hat. 

 
(5) Im Fall des Betriebs von Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung von Nieder-

schlagswasser (z. B. Mulden, Rigolen, Sickerschacht), die mit einem Überlauf an 
das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind, reduziert sich die für die Erhebung 
der Niederschlagswassergebühr maßgebliche Fläche, von der das Oberflächen-
wasser in die Anlage gelangt, um 30 %, wenn die Versickerungsfähigkeit des Un-
tergrunds durch ein Fachgutachten nachgewiesen wird. 

 
 

§ 5 a 
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Die Gebühren-
pflichtigen sind auch verpflichtet, bei der Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen 
zur Einführung von geänderten Gebührenmaßstäben mitzuwirken. 

 
(2) Hierzu haben sie insbesondere zum Zweck Berechnung der Niederschlagswasser-

gebühr die Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten sowie ab-
flusswirksamen Fläche auf ihren Grundstücken im Rahmen einer Fragebogenerhe-
bung oder sonstiger Tatsachenermittlung anzugeben. Inhalt der Ermittlung und Fra-
gebogenerhebung kann dabei neben der Ermittlung von Grundstücksdaten aus 
amtlichen Katasterunterlagen auch die Ermittlung im Rahmen einer Überfliegung 
und anschließenden Digitalisierung der Luftbildaufnahmen sein. Die bei der Ermitt-
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lung gesammelten Daten werden bei der Gemeinde oder einem von ihr beauftrag-
ten Dritten auf Dauer gespeichert, da sie die Grundlage der wiederkehrenden Ver-
anlagung zu einer Niederschlagswassergebühr bilden. Zugriffsbefugt sind dabei 
ausschließlich die mit der Abwasserveranlagung befassten Bediensteten der Ge-
meinde oder von ihr beauftragte Dritte. Der damit verbundene Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung ist von den Gebühren- und Abgabenpflichti- 
gen zu dulden. Sie haben auch zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprü-
fen.  

 
(3) Werden die Angaben nicht erbracht oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkmale 
nach erstmaliger schriftlicher Aufforderung gegenüber dem Auskunftspflichtigen mit 
einer Frist von 1 Monat unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen 
oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Ge-
bührenpflichtigen schätzen lassen.  

 
(4) Wird die Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Grundstücks-

fläche verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb 
eines Monats nach Abschluss der Veränderung bzw. nach Ingebrauchnahme der 
veränderten Flächen anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gelten die Absätze 2 
und 3 entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder 
befestigten Grundstücksfläche wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach 
dem die Änderungsanzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zuge-
gangen bzw. die Änderung bei der Gemeinde bekannt geworden ist. 

 
 
 

 § 6 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der be-

triebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das Kalen-
derjahr, bei Entstehung der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der 
Restteil des Jahres. 

 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die 

Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranla-

ge. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsge-
bühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt.  
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§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

 
a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbau-

berechtigte, 
b) Der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs, 
c) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 

dinglich berechtigt ist.  
d) der Träger der Straßenbaulast. 
  
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom Be-
ginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im 
Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigen-
tums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Gemeinde 
innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. Der bishe-
rige Gebührenpflichtige haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, 
die bis zu dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem die Gemeinde Kenntnis von der 
Rechtsänderung erhält. 

 
§ 8 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheides fällig. Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben 
werden. Erfolgt die Anforderung zusammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Fäl-
ligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz). 

 
 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtun-

gen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresbeginn für das abgelaufene Kalen-
derjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der Mitarbeit der Ge-
bührenpflichtigen bedienen.  

 
§ 9 

Vorausleistungen 
 

(1) Die Gemeinde erhebt jedes Kalenderjahr nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleis-
tungen auf die Jahresabwassergebühr, der sich aus der Abrechnung des Vorjahres 
ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Abschlagszah-
lungen und Teilzahlungen nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Haushalte oder Betriebe. 

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige Kalender-

jahr. 
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(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrech-

nung und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf folgenden Kalenderjahr durch 
Bescheid. 

 
(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, 

so wird der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistun-
gen zu gering bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nach erho-
ben. Nach der Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zuviel gezahlte 
Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurückliegenden Erhebungszeitraum be-
zeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der Abrechnung der Vorausleis-
tungen ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer  
 

Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und Vorauszah-
lungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauf-
tragten Dritten zu bedienen. 

§ 11 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen die-
se Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
NRW. 

§ 12 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Ver-
waltungsgerichtsordnung. 

 
 § 13 *) 

 Inkrafttreten / Außerkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Everswinkel vom 12.12.1975 in der Fassung 
der 27. Änderungssatzung außer Kraft. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 treten die Regelungen der §§ 3 bis 5 rückwirkend zum 

01.01.2007 in Kraft, soweit sie die getrennte Erhebung von Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebühren betreffen und ersetzen insoweit die entsprechenden ge-
bührenrechtlichen Regelungen des § 3 der Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Gemeinde Everswinkel vom 12.12.1975 in der Fassung der 27. Ände-
rungssatzung. 

*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in der Fassung vom 17.12.2009. Das Inkrafttreten von Änderungen 
kann dem Vorblatt entnommen werden. 
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*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in der Fassung vom 17.12.2009. Das Inkrafttreten von Änderungen 
kann dem Vorblatt entnommen werden. 

 


